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.. ....?•. Ausfertigung

Raditfverir a g
*«Oie Stadt Rudolstadt verpachtet an ..

Rudolstadt. vertreten durch de» l . VorBV'Olto -Schilling, Kudolad t , .
............................................ ; ................ - ............................................................................................... Atig'ttätätt'ä'tyv-
ab ....' ..... i» ...Oktober.. 1947 ....: ....................................... '.,..,.. ..... ................. auf die Dauer cSn ...jt,.. Jahren

von dem;f<SpS8e ...... in der Flnr Rudolstadt

belegene*, GrundBtück, , Parzelle

mit . ,"5.400 ........ qm Flächenin]lalt, ..... *

für die jährliche Pachtsumme von / l**?. »T. ' : . . : .* . . .: . . . RM,<

(in Worten: ...Sinhunder.ta'ss0i'U3a.daö.o}x!aig.,.r... *...-..-...-.. ̂ „-...r...-,.±. .-..—...r?.. .Reichsmark)

einschließlich Grundsteuer usw. unter folgenden Bedingungen:

i. erstmalig am 15, Oktober 1948
Das Pachtgeld ist am 15. Oktober jeden Jahres im voraus /jf die Stadthauptkasse der Stadt Rudolstfüdt zu
zahlen.

Fui den Flachengehalt des -verpachteten Grundstückes leistet die Stadt keine Gewähr.

Der -Pächter ist 'verpflichtet: . ' ' / " ' ' ' '
1. Das Pachtgrundstück pfleglich und nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu bearbeiten; * . - _

2. Aenderungen im Bestand der Bäume und St r/u eher auf .dem Pachtgrundstück nur mit Einwilligung der.
Stadt vorzunehmen und sich keine abgängigen Bäume anzueignen. Wenn Bäume abgängig werden, hat
er dies der Stadtverwaltung unverzüglich anzuzeigen;

3. darüber zu wachen, daß die Grenzmarken ^aufrechterhalten werden nndj wenn die Grenzen'von clen Nach-
barn beeinträchtigt werden sollten, der ̂ Stadtverwaltung davon sofort Anzeige zu machen. Ergibt sich
bei einer Prüfung, daß die vorhanden (gewesenen Grenzsteine fehlen, eo ist die 'Stadt-berechtigt, sie auf
Kosten des 'Pächters wiederherstellen und wiedereinsetzen zu lassen; __ , _ • •

4. die auf dem Grundstück befindlichen Gebäude, Einfriedigungen usw. auf seine Kosten in ordnungsmäßigem
Zustand xu erhalten; j /

5. nach "Beendigung'des" Pachtverhältnisses das Pachtgrundstück in ordnungsmäßigem Zustand an die Stadt
zurückzugeben.

Der Pächter ist zur Nutzung des Obstes — nicht — berechtigt. , ;

Die Stadt ist berechtigt: / ' '. .
1. den Pachtvertrag ohne Entschädigung des Pächters fristlos zu kündigen und über das Pachtgrundstück

anderweit zu verfügen,
a) wenn der Pächter mit der Entrichtung des Pachtgeldes länger als xwci Wochen über die Verfallszeit

hinaus im Rückstand,, bleibt. Der Pächter muß in diesem Fall das .Pachtgrundstück der Stadt zurück-
geben. Wird bei einer etwa anderweitigen Verpachtung aes Grundstückes eine geringere Pachtsumme
erzielt, so ist der erste Pächter verpflichtet, den Ausfall für die ganze Pachtzeit sofort nach der er-
folgten anderweitigen Verpachtung zu decken, während ihm ein etwaiger Ueberschuß nicht «ugöte
kommt. Der Pächter'ist außerdem zur vollen Entschädigung der Stadt verpflichtet und verzichtet auf
jeden Ersatz etwa vorgenommener Verbesserungen;

b) wenn der Pächter das Pachtgrundstück ohne Genehmigung der Stadt ganz oder teilweise weiter-
verpachtet;

u) wenn der Pachter seinen Verpflichtungen aus § 3 dieses Vertrages nicht nachkommt;

2. gegen entsprechenden Nachlaß am Pachtgeld den Vertrag ganz oder teilweise fristlos zu kündigen, wenn
während der Dauer der Pachtzeit das Pachtgrundstück ganz oder teilweise veräußert oder wenn es 2U
städtischen oder öffentlichen Zwecken gebraucht wird. Ein Nachlaß an Pachtgeld kommt, nicht in Frage,
wenn das Pachtgrundstück noch abgeerntet werden kann;

, . s- Todes des Pächters den Pachtvertrag in der Weise zu kündigen, daß die Erben das Pacht-
grundstück der Stadt mit dem Ablauf des auf die Kündigung folgenden Pachtjahres zurückgeben müssen,
Macht die Stadt von diesem Kündigungs- und Aufhebungsrecht Gebrauch, so ist sie zu irgendeinem Er-
satz des den Beteiligten hierdurch etwa verursachten Schadens nicht verpflichtet,

Anspruch auf Minderung des Pachtpreises hat der Pächter in keinem Fall.

7- ' • • • - '
Das Pachtjahr läuft vom i. Oktober bis 30. September. . •

Hinsichtlich der fälligen Pachtbeträge unterwirft sich der Pächter der Zwangsvollstreckung im Verwaltungs-
wege (§ 147 II Nr. 6 LVO.), ... -,: ; . , . , - v . . .v .. , ., ^:/"' .-,-. ;. . . . i , ; . -

9,
Der Pächter erkennt an, das Pachtgrundstück rechtzeitig und nach 'den Bestimmungen . dteses^^rertr'a.ge's" -eV-
halten zu haben.

"M-̂ * vtr&* '13 o ~r c
C £-• b: r?

10.- • • • • ' - • • - ' ' - 1U, V_'' \,.i. ", „'•

öartenhäuscheji'dürfen nur mit Erlaubnis des Stadtrates -Bauvei^^l.ijing'3- er-
richtet werden, Sie inüsien bei Beeridlgung des Pachtverhältnisse, ohüBso
wie ZSvine, Wegs und sonstige Anlagen, auf Verlangen des Verpächters besei-
tigt werden, ohne daß der Pachter dafür eine Entschädigung beanspruchen
kann.

Eudolstadt, den .17. September 1948.

Der stadträt
-Grunds t uoksatat- Pächter:

*

Stadtbaurat

K a__c h t r a g; ?"
Der Jahreepacht"betrag wirü mit Wirkung Vorn 1.0kt. 195o ab
aaäerwei'fc auf 81,— DJf (i .W, Einunüachtzig o/1oo D.Ä) fest-
gesetzt (54oo qm x 1,5 Pfg.).

Der Stadtrat
-Gr tufds tücks aint -

lludolstadt, den 7.Dez, 195o

^ Der Pächter:


